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Serviceorientierung und zügige Man-
danteninformation werden in einem 
immer schneller werdenden Rechtsmarkt 
für den einzelnen Rechtsanwalt immer 
wichtiger. Ein Schlüssel zur erfolgreichen 
Positionierung ist die zügige, aber doch 
vollständige Aufklärung der Mandanten 
über Kosten, Fristen, Termine, rechtliche 
und taktische Möglichkeiten usw.

Die „AnwaltFormulare Mandanteninfor-
mationen“ bieten jetzt neu mehr als 150 
sofort einsetzbare Formulare aus den 15 
häufigsten Rechtsgebieten: vom Ver-
kehrs- und Familienrecht über Sozial- und 
Strafrecht bis zur Zwangsvollstreckung. 
Neu aufgenommen wurden Formulare 
zum Datenschutz-, IT-, Urheber- und 
Versicherungsrecht.

Mit einem Griff steht für nahezu jede 
Mandatskonstellation eine schriftliche 
Mandanteninformation zur Verfügung, die 

sowohl dem Rechtsanwalt als auch dem 
Mandanten viele Vorteile bietet: 

• absolute Rechtssicherheit durch kor-
 rekte und vollständige Informationen

und deren Dokumentation 
• deutliche Zeit- und Kostenersparnis
• perfekter Service für Mandanten, die

bestens beraten die richtigen Entschei-
 dungen treffen können. 

Alle Muster, die der Anwalt als persönliches 
Anschreiben verschicken oder als Merkblatt 
direkt seinen Mandanten aushändigen 
kann, sind für juristische Laien formuliert. 
Ergänzt werden sie von rechtlichen Erläu-
terungen für den Rechtsanwalt selber, wie 
z.B. taktischen Hinweisen und Checklisten.

Das Autorenteam besteht aus erfahrenen 
Rechtsanwälten, die sämtliche Formulare 
und Erläuterungen mit äußerster Sorgfalt 
erstellt haben.

 Michael Sattler (Hrsg.) 
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Vorwort zur 3. Auflage

Neun Jahre nach der ersten und 5 Jahre nach der 2. Auflage haben sich die
Autorinnen und Autoren erneut zusammengeschlossen, um Ihnen die 3. aktuali-
sierte, ergänzte und erweiterte Auflage präsentieren zu können. Es gab einige
personelle Veränderungen, die Sie dem Autorenverzeichnis entnehmen können.
Denjenigen, die bereits die Vorauflage kennen, wird der um fast 70 Seiten erwei-
terte Umfang des Werks nicht entgangen sein. Das Autorenteam hat sich nämlich
entschlossen, vier weitere Rechtsgebiete aufzunehmen, um der Entwicklung der
anwaltlichen Rechtspraxis in den letzten Jahren Rechnung zu tragen. Wir freuen
uns, Ihnen nunmehr auch Formulierungshilfen für die Unterrichtung Ihrer Man-
dantschaft auf den Gebieten des IT-Rechts, Urheber-, Datenschutz- und des Ver-
sicherungsrechts zur Verfügung stellen zu können.

Anders als noch bei der Vorauflage liegt der gedruckten Ausgabe diesmal keine
CD-Rom mit den Mustern bei. Entsprechend der heutigen Verlagspraxis erhalten
Sie stattdessen Zugangsdaten, um die Dokumente aus dem Internet herunterladen
zu können. Dadurch werden Ressourcen geschont und sie müssen sich nicht mehr
merken, wo Sie die CD-ROM abgelegt haben.

Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback. Sprechen Sie uns gerne an, wenn
Sie Verbesserungsvorschläge haben oder Sie sich für die nächste Auflage spezielle
Muster für weitere Mandanteninformationen oder auch weitere Rechtsgebiete wün-
schen, die Sie bislang vermissen.

Bochum, im September 2023

Prof. Dr. Michael Sattler
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§ 1

§ 1 Allgemeines

A. Muster: Kosten des Rechtsanwalts und
Streitwerte

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Sie haben mich als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt in Ihrer Angelegenheit beauf-
tragt und möchten nun erfahren, welche Kosten voraussichtlich auf Sie zukom-
men.

Die Gebühren der Rechtsanwältin bzw. des Rechtsanwalts richten sich nach
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Das RVG sieht in vielen Bereichen
die Vergütung nach dem Gegenstandswert vor (Zivilsachen), teilweise gibt es
Rahmengebühren (Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht). Im gerichtlichen
Verfahren spricht man dagegen vom Streitwert. Dieser wiederum ist Grundlage
für die Gebührentabelle, aus der sich die Vergütung errechnet. Am besten lässt
sich das System im Zivilrecht anhand eines Beispiels erläutern:

Sie möchten durch Ihren Anwalt eine Forderung in Höhe von 4.000 EUR beitrei-
ben lassen. Der Anwalt hat den Auftrag, außergerichtlich tätig zu werden. Hierfür
fällt eine Geschäftsgebühr an. Es kommt zu einem Vergleich mit der Gegenseite.
Die Vergütungsrechnung sieht bei durchschnittlichem Aufwand der Sache dann
wie folgt aus:

Gegenstandswert: 4.000,00 EUR

1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 VV RVG 361,40 EUR

1,5 Einigungsgebühr gem. Nr. 1000 VV RVG 417,00 EUR

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

Nettobetrag 798,40 EUR

19 % Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG 151,70 EUR

Gesamtbetrag 950,10 EUR

Sollte die außergerichtliche Tätigkeit ergebnislos sein, kann ein gerichtliches
Verfahren eingeleitet werden. Wird eine Entscheidung nicht ohne mündliche
Verhandlung durchgeführt, fallen eine Verfahrens- und eine Terminsgebühr an.
Ein Teil der Geschäftsgebühr wird auf die Verfahrensgebühr angerechnet. Sie

Sattler/Brammen 31

1

1.1



§ 1 Allgemeines

vergleichen sich beispielsweise über einen Teil der Forderung und der Schuld-
ner muss Ihnen letztendlich 3.000 EUR zahlen. Bei Ihrem Anwalt fallen folgende
Gebühren an:

Gegenstandswert: 4.000,00 EUR

1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 VV RVG 361,40 EUR

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

abzgl. Anrechnung der Geschäftsgebühr
Nr. 2300 VV RVG i.H.v. 0,65 – 180,70 EUR

1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG 361,40 EUR

1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG 333,60 EUR

1,0 Einigungsgebühr gem. Nr. 1003 VV RVG 278,00 EUR

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR

Nettobetrag 1.193,71 EUR

19 % Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG 226,80 EUR

Gesamtbetrag 1.420,51 EUR

Zusätzlich fallen zu Beginn des gerichtlichen Verfahrens Gerichtskosten an. Das
Verfahren wird erst durch Zustellung des Klageschriftsatzes an die Gegenseite
weitergeleitet, wenn dieser Vorschuss gezahlt wird. Bei dem obigen Fall fallen
Gerichtskosten an in Höhe von 420,00 EUR. Umfasst der später geschlossene
Vergleich auch die Kostenregelung, werden 2/3 der Gerichtskosten erstattet.

Da Sie Ihre Anwältin oder Ihren Anwalt beauftragt haben, kann dieser seine
Vergütung immer von Ihnen fordern. Allerdings gibt es verschiedene Gesichts-
punkte, warum der Gegenseite die Kosten auferlegt werden können. Dies ist
sowohl der Fall, wenn diese sich zum Zeitpunkt der Auftragserteilung mit der
Zahlung in Verzug befunden hat, als auch, wenn Sie mit Ihrer Klage vollständig
gewinnen. Im Falle eines Vergleichs wird üblicherweise eine Kostenquote gebil-
det. Selbstverständlich wird Ihr Anwalt zunächst versuchen, seine Vergütung
durch die Gegenseite beizutreiben und die Angelegenheit erst am Ende mit
Ihnen abzurechnen.

Streitwert für die Berechnung der anwaltlichen Vergütung ist der in Geld bemes-
sene Wert des Streitgegenstands. Bei Geldforderungen besteht dieser in Höhe
des Anspruchs, bei Klage auf Herausgabe eines Gegenstandes richtet er sich
nach dessen Verkehrswert. Teilweise wird die Berechnung gesetzlich festgelegt.
Bei Streit über ein Arbeitsverhältnis ist das Vierteljahresentgelt entscheidend,
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§ 1B. Beratungshilfe

für Mietsachen die Miete für die streitige Zeit (höchstens ein Jahr), bei Unterhalt
grundsätzlich der Unterhalt für ein Jahr zuzüglich Rückstände.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

B. Beratungshilfe

I. Muster: Beratungshilfe

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Rechtsgrundlage ist das Beratungshilfegesetz.

Haben Sie bereits einen Bewilligungsschein für Beratungshilfe bei Ihrem An-
waltsbesuch vorgelegt oder soll der Rechtsanwalt im Nachhinein Beratungshilfe
für seine Tätigkeit beantragen, werden in zivilrechtlichen Angelegenheiten fol-
gende Aktivitäten durch die gerichtliche Beratungshilfe gedeckt:
1. die anwaltliche Beratung,
2. die außergerichtliche Korrespondenz des Anwalts,
3. ggf. auch die Einigung mit der Gegenseite.

Die Anwaltsgebühren werden nicht übernommen, wenn die Inanspruchnahme
der Beratungshilfe mutwillig ist oder die Vertretung durch einen Anwalt nicht
erforderlich ist.

Sie tragen eine Selbstbeteiligung an den Beratungshilfekosten in Höhe von
15 EUR.

Das Gericht kann Sie auffordern, Ihre tatsächlichen Angaben zur Erlangung der
Beratungshilfe durch eine Versicherung an Eides Statt glaubhaft zu machen.
Das Gericht kann auch eigene Erhebungen zu den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen durchführen.

Ein nachträglicher Antrag auf Beratungshilfe muss durch Ihren Rechtsanwalt
spätestens 4 Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit gestellt werden;
das unterzeichnete Antragsformular müssen Sie dem Rechtsanwalt zeitnah vor-
legen, da er sonst nicht mehr über die Gerichtskasse abrechnen kann. Dann
fallen die gesetzlichen Anwaltsgebühren an.
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§ 1 Allgemeines

Die Beratungshilfe kann binnen eines Jahres nach Gewährung der Beratung
durch das Gericht aufgehoben werden, sofern diese zu Unrecht bewilligt wurde
In diesem Fall ist der beratende Anwalt berechtigt, die gesetzliche Vergütung
zu verlangen oder für den Fall der Aufhebung der Beratungshilfe eine Honorar-
vereinbarung zu treffen. Den Aufhebungsantrag kann auch der Anwalt stellen,
falls er bspw. unvollständig oder falsch vom Mandanten über die Voraussetzun-
gen der Beratungshilfegewährung informiert wurde oder der Mandant im Zusam-
menhang mit der anwaltlichen Tätigkeit etwas erlangt hat, was seine Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse wesentlich verbessert.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

II. Erläuterungen

Das Beratungshilfegesetz sieht auch die Möglichkeit vor, dass der Rechtsanwalt
bei Gericht die Aufhebung der Beratungshilfe beantragt, wenn der Mandant durch
seine Beratung oder Vertretung etwas erlangt hat, was seine Einkommens- und
Vermögensverhältnisse wesentlich verbessert. Allerdings muss der Anwalt auf
diese Möglichkeit hingewiesen haben. In der Literatur wird diskutiert, ob hierin
ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht liegt. Zu den speziellen Hinweis-
pflichten vgl. §§ 6a, 8a Beratungshilfegesetz.

Fundstelle zur aktuellen Bekanntmachung zu § 115 ZPO: (Prozesskostenhilfe-
bekanntmachung 2023 – PKHB 2023) vom 22.12.2022 (BGBl I, 2843).

C. Muster: Beratungshilfesachen

▼
Ich bin von Frau Rechtsanwältin/Herrn Rechtsanwalt x x

vor Mandatserteilung darauf hingewiesen worden, dass in meiner Angelegenheit

x x

gegen

x x

wegen

x x
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§ 1D. Prozesskostenhilfe

die/der mich beratende Rechtsanwältin/Rechtsanwalt die Aufhebung der Bewilli-
gung der Beratungshilfe beantragen kann, wenn ich aufgrund der Beratung oder
Vertretung, für die mir Beratungshilfe bewilligt wurde, etwas erlangt habe oder
sich herausstellen sollte, dass die Beratungshilfe aufgrund unvollständiger oder
unzutreffender Angaben meinerseits zu Unrecht bewilligt wurde.

Das Gericht hebt den Beschluss über die Bewilligung von Beratungshilfe nach
meiner Anhörung auf, wenn ich aufgrund des Erlangten die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse für die Beratungshilfe nicht mehr erfülle.

Die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt kann bei Aufhebung der Beratungshilfe
von mir Vergütung nach den allgemeinen Vorschriften verlangen, wenn sie/er
keine Vergütung aus der Staatskasse fordert oder einbehält.

Soweit ich bereits die Beratungshilfegebühr in Höhe von 15 EUR geleistet habe,
ist diese auf den Vergütungsanspruch anzurechnen.

Wird im Fall nachträglicher Antragstellung Beratungshilfe nicht bewilligt, kann
die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt von mir ebenfalls Vergütung nach den
allgemeinen Vorschriften verlangen.

Ich habe davon Kenntnis genommen.

x x, den x x
▲

D. Prozesskostenhilfe

I. Muster: Prozesskostenhilfe

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Für die Durchführung oder Verteidigung in einem Rechtsstreit können Sie Pro-
zesskostenhilfe (in Familiensachen: Verfahrenskostenhilfe) erhalten, wenn Ihre
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht ausreichen, die Kosten der
Prozessführung aufzubringen. Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen:
1. Das Formular über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse muss

ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt werden, Belege zum Nachweis
der Einkommensverhältnisse sind beizufügen.
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2. Aus den Angaben ergibt sich die wirtschaftliche Bedürftigkeit zur Prozesskos-
tenhilfe.
Aktuell gelten folgende Abzugsbeträge:
a. 251 EUR für Parteien, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit beziehen
b. 552 EUR für die Partei und ihren Ehegatten oder ihren Lebenspartner.
Bei weiteren Unterhaltsleistungen aufgrund gesetzlicher Unterhaltspflicht
kann für jede unterhaltsberechtigte Person jeweils ein nach dem Alter gestaf-
felter Betrag in Abzug gebracht werden:
a. 350 EUR für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
b. 383 EUR für Kinder vom 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
c. 462 EUR für Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18.

Lebensjahres
d. 442 EUR für Erwachsene.

3. Die angestrebte Klage oder die Rechtsverteidigung hat hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg und erscheint nicht mutwillig. Dies wird vom Gericht kurso-
risch geprüft.

Der Prozesskostenhilfeantrag kann jederzeit bis zum Ende der letzten mündli-
chen Verhandlung gestellt werden. Das Gericht prüft das Vorliegen der Voraus-
setzungen. Es kann dann Prozesskostenhilfe mit oder ohne Raten gewähren.

Ist Ihr Einkommen so hoch, dass keine ratenfreie Prozesskostenhilfe gewährt
wird, sind die festgesetzten Raten bis zu einer Dauer von 48 Monaten zu zahlen,
sodass die Gewährung der Prozesskostenhilfe sich wirtschaftlich, zumindest
teilweise, wie ein Darlehen darstellt.

Das Gericht kann auch die Entscheidung über die Prozesskostenhilfe abändern,
wenn sich die maßgebenden persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
nach Abschluss des Verfahrens verändert haben.

Nach Gewährung der Prozesskostenhilfe sind Sie verpflichtet, von sich aus
und unaufgefordert unverzüglich wesentliche Änderungen Ihrer wirtschaftlichen
Verhältnisse sowie Adressänderungen mitzuteilen. Eine wesentliche Einkom-
mensverbesserung ist eine Erhöhung des monatlichen Bruttoeinkommens, die
eine einmalige Zahlung von 100 EUR übersteigt. Dies gilt auch, wenn abzugsfä-
hige Belastungen entfallen, die zuvor bei der Berechnung der Prozesskostenhil-
fevoraussetzungen berücksichtigt wurden. Die wichtigste Änderung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse ist, wenn Sie durch den Rechtsstreit etwas erlangt
haben, also beispielsweise den eingeklagten Betrag zumindest teilweise in nicht
unerheblicher Höhe tatsächlich erhalten haben.

Auf Anfrage des Gerichts sind Sie verpflichtet, auch bis zum Ablauf von vier
Jahren nach dem Rechtsstreit noch einmal Auskunft über die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen. Allein aufgrund der Tatsache, dass
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§ 1D. Prozesskostenhilfe

diese Auskunft nicht erteilt wird, kann die Prozesskostenhilfe im Nachhinein
aufgehoben werden.

Bei gewährter Prozesskostenhilfe sind Sie von der Zahlung des Gerichtskosten-
vorschusses entbunden. Die Gerichtskasse übernimmt die Zahlung der eigenen
Anwaltsgebühren der Partei, Vorschüsse für Zeugen, Sachverständige und Ähn-
liches. Nicht übernommen werden Kosten der gegnerischen Partei, soweit diese
im Vergleichswege oder durch das Gericht auferlegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

II. Erläuterungen

Die gemäß § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 ZPO einzusetzenden
Abzugsbeträge wurden durch Bekanntmachung des BMJ vom 22.12.2022 für das
Jahr 2023 wie aus dem Muster ersichtlich konkretisiert. Für die Folgejahre ist die
jeweils aktuelle Prozesskostenhilfebekanntmachung (PKHB) zu konsultieren. Für
bestimmte Regionen (München nebst Umgebung) gibt es etwas höhere Freibeträge.

§ 114 Abs. 2 ZPO erhält eine Legaldefinition für die Frage der Mutwilligkeit der
Rechtsverfolgung oder der Rechtsverteidigung. Abzustellen ist hierbei auch auf
die persönlichen Fähigkeiten der Partei.

Der mit der PKH-Reform 2013 eingeführte § 120a ZPO, Änderung der Bewilli-
gung, modifiziert den bisherigen § 120 Abs. 4 ZPO deutlich. Die Partei, der PKH
bewilligt wurde, ist verpflichtet, von selbst Anschriftenänderungen sowie wesentli-
che Einkommensverbesserungen dem Gericht mitzuteilen. Insbesondere die erfolg-
reiche Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung kann zu wirtschaftlichen Verbes-
serungen der Verhältnisse führen. Die bisherige Kann-Vorschrift des § 124 ZPO
ist zu einer Soll-Vorschrift geworden, sodass die Aufhebung der PKH nicht mehr
im Ermessen des Gerichts steht. Hier besteht eine Hinweispflicht des Anwalts. Die
Gerichte stellen die Anfrage an den (ehemaligen) Anwalt zu. Kann dieser den
Mandanten nicht mehr erreichen, da ihm ein Anschriftenwechsel nicht bekannt
gegeben wurde, wird die PKH also aufgehoben. Es ist auch damit zu rechnen, dass
ein unterlassener oder nicht nachweisbarer Hinweis zu diesen Regelungen zur
Haftung des Anwalts führt.
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§ 1 Allgemeines

§ 124 Abs. 2 ZPO enthält auch die Möglichkeit, die Bewilligung der Prozesskosten-
hilfe partiell für eine Beweiserhebung aufzuheben, wenn diese im Zeitpunkt der
Bewilligung der PKH noch nicht berücksichtigt werden konnte, keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg bietet oder der Beweisantritt mutwillig erscheint.

E. Muster: Zivilklageverfahren

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Die außergerichtlichen Bemühungen um die Durchsetzung Ihres Anspruchs sind
leider ohne Ergebnis geblieben.

Sie müssen nunmehr entscheiden, ob ein Klageverfahren durchgeführt werden
soll. Zu den Kosten des Verfahrens verweise ich auf das Merkblatt zu Kosten
und Streitwerten.

Wie sieht der Verlauf eines Zivilrechtsstreites aus und was kommt in dessen
Verlauf auf Sie zu?

Ich werde in Abstimmung mit Ihnen die Klageschrift (in Familiensachen: den
Antrag) fertigen. Diese(n) reiche ich nach Freigabe durch Sie beim zuständigen
Gericht, dem x x, ein. Das Gericht übermittelt dann eine Gerichtskostenvor-
schussrechnung. Diese muss entweder von Ihnen oder von hier aus gezahlt
werden. Dies werden wir noch untereinander absprechen. Aufgrund der Vor-
schussrechnung ist bereits das Aktenzeichen des Gerichts bekannt.

Nach Eingang des Kostenvorschusses wird die Klage an den oder die Klagegeg-
ner (in Familiensachen: Antragsgegner) übersendet. In der Verfügung des Ge-
richts, die wir auch abschriftlich erhalten, wird festgelegt, ob zunächst das schrift-
liche Vorverfahren durchgeführt wird oder es relativ zeitnah einen Verhandlungs-
termin gibt. Sollte erst das schriftliche Vorverfahren durchgeführt werden,
wechseln die Anwälte Schriftsätze und tauschen sich über Sachverhalt und
rechtliche Fragen aus. Das Gericht setzt mit Zustellung der Klage eine Frist zur
Stellungnahme. Wenn der Gegner nicht innerhalb dieser Frist reagiert, kann im
schriftlichen Verfahren ein Versäumnisurteil ergehen. Gegen das Versäumnis-
urteil kann der Gegner innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung Einspruch
einlegen, dann wird die Angelegenheit fortgeführt, als hätte es kein Versäumnis-
urteil gegeben. Wird kein Einspruch eingelegt, ist der Rechtsstreit positiv für Sie
beendet.
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Hatte der Klagegegner rechtzeitig erwidert und sieht das Gericht die Sache
als verhandlungsreif an, bestimmt es einen Verhandlungstermin. Dieser ist als
Güteverhandlung und mündliche Verhandlung bezeichnet. Die Gerichte sind
verpflichtet, zunächst auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Es steht im Ermes-
sen des Gerichts, ob dieses auch Ihr persönliches Erscheinen und das Erschei-
nen des Gegners zur Sachaufklärung und für die Güteverhandlung anordnet.
Wenn Sie persönlich geladen werden, erhalten Sie diese Ladung zusätzlich zu
meinen Abschriften direkt vom Gericht. Sollten Sie nicht an dem Termin teilneh-
men können, weil wichtige Termine entgegenstehen, informieren Sie mich bitte
zeitnah nach Eingang der Ladung, damit ich Terminsverlegung beantragen
kann. Erscheinen Sie unentschuldigt nicht zu dem Verhandlungstermin, kann
ein Ordnungsgeld gegen Sie verhängt werden. Je nach Verfahrensstand kann
ich auch beantragen, Sie vom persönlichen Erscheinen zu entbinden.

Im Gütetermin werden zunächst die Möglichkeiten für eine gütliche Einigung
ausgelotet. Kommt es zu keiner Einigung, beginnt die mündliche Verhandlung
mit Antragstellung. Danach wird verhandelt. Zu der Verhandlung können bereits
Zeugen geladen werden. Am Ende des Termins entscheidet der Richter, ob
(weitere) Beweise erhoben werden müssen oder die Sache entscheidungsreif
ist.

Muss noch weiterer Beweis erhoben werden, werden erneut Fristen gesetzt und
ggf. ein weiterer Verhandlungstermin anberaumt. Für Zeugen oder Sachverstän-
dige fallen Kosten an. Das Gericht wird einen Kostenvorschuss von der Partei
anfordern, die beweisbelastet ist.

Ist die Sache entscheidungsreif, ergeht ein Urteil (in Familiensachen: Be-
schluss). Hiergegen kann das Rechtsmittel der Berufung (Beschwerde) einge-
legt werden. War das Zivilerfahren beim Amtsgericht anhängig, ist die Berufung
zur nächsten Instanz beim Landgericht einzulegen, bei einem erstinstanzlichen
Verfahren beim Landgericht geht die Berufung zum zuständigen Oberlandesge-
richt.

Berufung kann innerhalb eines Monats einlegen, wer durch das Urteil der I. Ins-
tanz beschwert ist, also nicht in vollem Umfang Recht bekommen hat. Es gibt
einen Mindestwert für die Beschwer von 600 EUR. Ist dieser nicht erreicht, ist
die Berufung unzulässig.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲
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F. Berufung in Zivilsachen

I. Muster: Berufung in Zivilsachen

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

1. Zulässigkeit

In der Berufungsinstanz (= 2. Instanz) kann die in der ersten Instanz unterlegene
Partei das Urteil überprüfen lassen. Die Berufung ist im vorliegenden Fall

zulässig
nicht zulässig, weil der Beschwerwert 600 EUR nicht übersteigt.

Sofern keine Partei in der ersten Instanz vollständig obsiegt hat, können beide
Seiten Berufung einlegen. Verzichtet in diesem Fall eine Partei auf die Berufung,
kann sich das Urteil im Berufungsverfahren nur noch zu deren Lasten ändern.
Allerdings hat sie bis zum Ablauf der Berufungsbegründungfrist die Möglichkeit,
Anschlussberufung einzulegen. Deren Wirkung entfällt jedoch, wenn auch die
Hauptberufung zurückgenommen wird.

Das zuständige Berufungsgericht ist vorliegend das x x.

2. Fristen

Die Berufung muss innerhalb eines Monats seit Zustellung des Urteils beim
Berufungsgericht eingelegt werden. Vorliegend wurde das Urteil am x x
zugestellt; die Berufungsfrist endet damit am x x.

Nach Ablauf eines weiteren Monats, somit bis zum x x, muss die Berufung
begründet werden. Die Begründungsfrist kann auf Antrag um einen Monat ver-
längert werden, sofern der Antrag rechtzeitig innerhalb der ursprünglichen Frist
bei Gericht eingeht. Eine weitere Verlängerung ist nur mit Zustimmung der
Gegenpartei möglich. Nach Zugang der Berufungsbegründung erhält der Beru-
fungsgegner Gelegenheit zur Stellungnahme. Die übliche Frist hierfür beträgt
ebenfalls einen Monat.

3. Berufungsverfahren

Das Berufungsverfahren dient der Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils.
Der Berufungsführer muss dem Gericht darlegen, dass das angefochtene Urteil
entweder von unzutreffenden Tatsachen ausgeht oder eine Rechtsvorschrift
falsch angewandt wurde. Neue Tatsachen darf das Berufungsgericht nur berück-
sichtigen, wenn diese nicht schon in der Vorinstanz hätten vorgebracht werden
können.
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Das Berufungsverfahren endet durch Urteil, wenn zuvor eine mündliche Ver-
handlung stattgefunden hat. Es kann ferner beendet werden durch Rücknahme
der Berufung, Abschluss eines Vergleichs oder einstimmigen Beschluss des
Berufungsgerichts im schriftlichen Verfahren. Im letztgenannten Fall muss das
Gericht den Parteien zuvor die Gründe für die beabsichtigte Entscheidung mittei-
len und Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen. Gegen die Entscheidung
des Berufungsgerichts ist in seltenen Fällen die Revision zum Bundesgerichts-
hof möglich.

4. Kosten

Die Rechtsanwaltskosten sind in der Berufung etwa 12 % höher als in der ersten
Instanz, die Gerichtskosten sind 1/3 höher.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

II. Erläuterungen

1.

Bereits vor Einleitung des Klageverfahrens (aktiv) bzw. während des erstinstanzli-
chen Verfahrens sollte der Mandant darüber informiert werden, dass er es nur
begrenzt in der Hand hat, auf die Berufung zu verzichten. Verbreitet herrscht
nämlich die Vorstellung, jede Partei könne jederzeit entscheiden, ob sie das Verfah-
ren fortsetzen möchte oder nicht. Jedenfalls dann, wenn die Gegenseite ganz oder
teilweise unterlegen ist, kann diese meistens Berufung einlegen, ohne dass der
Mandant das verhindern kann. Natürlich könnte er die Klage zurücknehmen oder
den Klageanspruch anerkennen, solange das Urteil nicht rechtskräftig ist. Das
macht aber nahezu keinen Sinn, wenn er ganz oder teilweise obsiegt hat.

Für den Mandanten kann dies zu der überraschenden Entwicklung führen, dass er
in der ersten Instanz obsiegt und in der zweiten unterliegt und deshalb die Kosten
des gesamten Verfahrens tragen muss. Dass dies kein abwegiges Szenario darstellt,
sollte dem Mandanten vermittelt werden.

2.

Die selbstständige Berufung hat aufgrund der fehlenden Akzessorietät gegenüber
der Anschlussberufung nur – taktische – Vorteile, ohne dass damit Mehrkosten
einhergehen und ist daher regelmäßig vorzugswürdig. Beschränkt man sich näm-
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lich auf die Anschlussberufung, hat es die Gegenpartei in der Hand, durch bloße
Rücknahme der eigenen Berufung denjenigen Zustand herzustellen, der nach dem
erstinstanzlichen Urteil bestand. Nicht zuletzt für Vergleichsgespräche, die in Beru-
fungsverhandlungen oft breiten Raum einnehmen, ist es generell besser, selbststän-
dig Berufung eingelegt zu haben.

3.

Während erstinstanzlich nur wenige Urteile maßgeblich durch die Präklusionsvor-
schriften bestimmt werden, werden diese von den Berufungsgerichten häufiger
angewandt. Neuer Vortrag ist gem. § 531 ZPO nur in engen Grenzen zulässig.

4.

Das Berufungsgericht hat grundsätzlich die im ersten Rechtszug festgestellten
Tatsachen zugrunde zu legen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Deren Umfang ergibt sich
aus dem unstreitigen Tatbestand des angefochtenen Urteils, was dem Antrag auf
Tatbestandsberichtigung (§ 320 ZPO), der innerhalb von zwei Wochen seit Zustel-
lung gestellt werden muss, die wesentliche Bedeutung verleiht. Ist diese Frist
bereits verstrichen, kann man versuchen, über § 319 ZPO eine Urteilsberichtigung
zu erreichen, da die Grenze zwischen beiden Vorschriften nicht immer eindeutig
zu bestimmen ist.

G. Verfahren nach billigem Ermessen (§ 495a ZPO)

I. Muster: Verfahren nach billigem Ermessen

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Das Amtsgericht hat (wird möglicherweise) das „Verfahren nach billigem Ermes-
sen“ angeordnet (anordnen), weil der Streitwert 600 EUR nicht übersteigt. Damit
sind folgende Besonderheiten verbunden:
1. Eine mündliche Verhandlung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Sie findet

nur statt, wenn eine der Parteien dies beantragt.
2. Zeugen können durch das Gericht schriftlich angehört werden, wenn der

Richter dies für ausreichend hält. Der Richter kann für die Zeugenverneh-
mung auch einen Termin bestimmen.
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3. Das Gericht setzt den Parteien oft eine Ausschlussfrist, bis zu deren Ablauf
schriftlich Stellung genommen werden kann. Überwiegend entscheidet es
anschließend nach Aktenlage. Daher ist es besonders wichtig, dass alle
Tatsachen und Beweismittel rechtzeitig vorgebracht werden.

4. Gegen das Urteil kann keine Berufung eingelegt werden.
5. Die Gerichtskosten und die Gebühren der Anwälte sind identisch mit denen

im normalen Zivilprozess. Die Terminsgebühr fällt selbst dann an, wenn kein
Termin stattfindet. Allerdings beträgt der Streitwert maximal 600 EUR. Das
Prozesskostenrisiko stellt sich bei dem genannten Streitwert wie folgt dar:

Gerichtskosten: 174,00 EUR

Anwaltskosten (eigene) 285,60 EUR (inkl. USt)

Anwaltskosten (Gegner) 285,60 EUR (inkl. USt)

Gesamtbetrag 745,20 EUR

Eine Einigung erst im gerichtlichen Verfahren erhöht die Kosten auf beiden
Seiten um 104,72 EUR. Etwaige Auslagen (Reisekosten, Zeugenauslagen
etc.) sind hierbei noch nicht berücksichtigt.
Die Gesamtkosten, die vom Unterlegenen zu tragen sind, übersteigen also
in jedem Fall den Streitwert. Bei teilweisem Obsiegen werden die Kosten
nach Quoten verteilt.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

II. Erläuterungen

1.

Das vereinfachte Verfahren erweist sich für die Parteien, aber auch für die Anwälte,
oft als sehr unbefriedigend. Der Anwalt erhält aufgrund des geringen Streitwerts
oft keine attraktive Vergütung, muss aber wegen der Ausschlussfrist besonders
sorgfältig arbeiten. Die Möglichkeit, ergänzend vorzutragen, wie nach einem frü-
hen ersten Termin oft gehandhabt, entfällt. Vor diesem Hintergrund ist es hier
besonders wichtig, die Rechtslage ausgiebig geprüft zu haben und sie ausführlich
darzulegen, da die Entscheidung des Gerichts in der Regel ohne vorheriges Signal
und damit ohne jede Chance, das Gericht durch Argumentation von einer falschen
Rechtsaufassung abzubringen, ergeht.
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Hinzu kommt, dass auch noch so falsche Urteile im Hinblick auf § 511 Abs. 2
Nr. 1 ZPO nicht im Berufungsrechtszug korrigiert werden können. Von der Mög-
lichkeit, auch bei Streitwerten unter 600 EUR die Berufung zuzulassen (§ 511
Abs. 2 Nr. 2 ZPO) wird im vereinfachten Verfahren selten Gebrauch gemacht.

2.

Die Vorschrift des § 495a ZPO verlangt nicht, dass das Gericht das vereinfachte
Verfahren durch Beschluss anordnet. Häufig erteilt das Gericht allerdings einen
entsprechenden Hinweis. Das BVerfG hat in diesem Zusammenhang entschieden,
dass ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG vorliegt, wenn das Gericht nach § 495a
ZPO vorgeht, d.h. ohne mündliche Entscheidung entscheidet, ohne die Parteien
zuvor darauf aufmerksam gemacht zu haben.1 Hierdurch werde der Partei die
Chance genommen, gem. § 495a S. 2 ZPO Antrag auf mündliche Verhandlung zu
stellen. Als Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs hat
es das BVerfG auch angesehen, wenn das Gericht einen Antrag auf mündliche
Verhandlung ignoriert.2 Das BVerfG ist in diesem Verfahren also quasi die Zweite
Instanz.

3.

Seit dem 2. KostRMoG sind Verfahren mit geringen Streitwerten zwar für die
Anwälte etwas weniger unrentabel geworden. Damit unmittelbar einher geht je-
doch, dass die Gesamtkosten bei Streitwerten bis 600 EUR den Streitwert überstei-
gen. Das führt dazu, dass selbst eine Vergleichsquote von 50 % zu einem wirtschaft-
lichen Nachteil bei beiden Parteien führt, jedenfalls sofern sie nicht vorsteuerab-
zugsberechtigt sind. Um der absehbaren Unzufriedenheit des Mandanten mit dem
wirtschaftlichen Ergebnis entgegenzutreten, empfiehlt es sich, in dieser Größenord-
nung nur Prozesse mit überdurchschnittlich guten Erfolgsaussichten zu führen und
in jedem Fall deutlich auf das Kostenrisiko hinzuweisen. Eine außergerichtliche
Einigung, selbst mit ungünstiger Quote, ist hier meistens die bessere Lösung.

1 BVerfG v. 18.11.2008 – BvR 290/08.
2 BVerfG v. 5.4.2012 – BvR 2126/11.
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H. Streitverkündung durch Mandant

I. Muster: Streitverkündung durch Mandant

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Mit der Streitverkündung steht Ihnen ein Instrument zur Verfügung, mit dem Sie
einen Dritten an das Ergebnis Ihres Rechtsstreits binden können, sofern Ihnen
möglicherweise Ansprüche gegen diesen Dritten zustehen, falls Sie in Ihrem
aktuellen Rechtsstreit ganz oder teilweise unterliegen. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass gegenüber dem Streitverkündeten die Verjährung gehemmt
wird.

1. Vorgehensweise

Die Streitverkündung erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes bei dem
Gericht, bei dem der aktuelle Rechtsstreit geführt wird. Für den Streitverkünde-
ten wird der bisherige Verlauf des Rechtsstreits dargestellt, in der Regel durch
Übermittlung aller gewechselten Schriftsätze und gerichtlichen Verfügungen.
Außerdem ist der Grund der Streitverkündung, nämlich der in Betracht kom-
mende Anspruch gegenüber dem Streitverkündeten, darzulegen.

2. Optionen des Streitverkündeten

Der Streitverkündete hat nach Zustellung des Schriftsatzes die Möglichkeit, dem
Rechtsstreit beizutreten oder sich passiv zu verhalten. Nur nach einem Beitritt,
der eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Gericht voraussetzt, wird er
weiter am Verfahren beteiligt. Er wird dadurch zum Streithelfer, wobei es ihm
freisteht, die eine oder andere Hauptpartei zu unterstützen. Ein Wechsel der
unterstützten Partei setzt hierfür ein berechtigtes Interesse voraus. Die Bin-
dungswirkung besteht auch, wenn der Streitverkündete nicht reagiert. Der Streit-
helfer kann im Prozess Tatsachen vortragen, Anträge stellen und Beweismittel
anbieten sowie an allen Terminen teilnehmen. Unbeachtlich sind jedoch seine
Behauptungen, soweit sie dem Vortrag der unterstützten Hauptpartei widerspre-
chen.

3. Anlässe für die Streitverkündung

Für den Fall, dass Sie einen Anspruch verfolgen, jedoch nicht sicher sind,
wer der richtige Anspruchsgegner ist, bietet Ihnen die Streitverkündung die
Möglichkeit, klageweise gegen den wahrscheinlicheren Anspruchsgegner vorzu-
gehen und dem anderen den Streit zu verkünden, um ggf. auf ihn zugreifen zu
können, falls Sie im ersten Prozess unterliegen. Werden Sie hingegen in An-

Sattler/Brammen 45

17

1.8



18

§ 1 Allgemeines

spruch genommen, meinen aber, dass Ihnen gegenüber ein Dritter im gleichen
Zusammenhang verantwortlich ist, so können Sie ihm den Streit verkünden, um
zu verhindern, dass in einem möglichen Anschlussprozess zwischen Ihnen und
jenem Dritten anders entschieden wird als im Ausgangsprozess. Schließlich
kommt noch die Variante in Betracht, dass die Berechtigung eines Anspruchs
jenes Dritten, dem der Streit verkündet werden kann, von dem Ausgang eines
anderen Prozesses abhängt. Streitverkündete können ihrerseits anderen den
Streit verkünden, wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen.

4. Kosten

Mehrkosten kommen auf den Streitverkünder nur dann zu, wenn der Streitver-
kündete dem Rechtsstreit aufseiten der Gegenpartei beitritt und diese ganz oder
teilweise obsiegt. Die Kosten des Streithelfers muss nämlich der unterlegene
Gegner – ggf. nach Quote – erstatten. Das gilt auch dann, wenn die Hauptpar-
teien einen Vergleich schließen, an dem der Streithelfer nicht beteiligt ist. Tritt
der Streitverkündete hingegen Ihnen bei, sind anlässlich der Streitverkündung
keine Mehrkosten zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

II. Erläuterungen

1.

Die aktive Streitverkündung muss aus anwaltlicher Vorsicht in allen Fällen einer
möglichen Anspruchskette (z.B. Bauherr – Bauträger – Generalunternehmer) oder
bei alternativ in Betracht kommenden Schuldnern ins Auge gefasst und mit dem
Mandanten erörtert werden. Zum einen gilt es, divergierende Gerichtsentscheidun-
gen durch die Bindungswirkung zu verhindern; zum anderen kann die Dauer des
Erstprozesses die Verjährungsfrist gegenüber dem Dritten übersteigen.

Da die Streitverkündung, abgesehen von der eher seltenen Ausnahme, dass der
Streitverkündete dem Rechtsstreit auf der Gegenseite beitritt, keine Mehrkosten
verursacht, gibt es wenig rationale Argumente, die dagegen sprechen. Die Streitver-
kündung führt oft sogar dazu, dass der Streitverkündete, der erkennt, dass am Ende
er die Folgen eines verlorenen Prozesses zu tragen hat, sich stark engagiert, um
den Streitverkünder zu unterstützen. Ist der Streithelfer zudem fachlich versierter
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als die unterstützte Hauptpartei und war näher am tatsächlichen Geschehen, kann
dessen Unterstützung u.U. den entscheidenden Ausschlag geben.

Prozesstaktisch ist jedoch zu beachten, dass ein Zeuge, dem bereits der Streit
verkündet wurde, zurückhaltender aussagen könnte als ein am Prozess (noch) nicht
beteiligter Zeuge. Seine Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht wegen der
Gefahr eines Vermögensschadens (§ 384 Nr. 1 ZPO) erscheint tendenziell plausi-
bel, da die Vorbereitung seiner späteren Inanspruchnahme gerade den Zweck der
Streitverkündung darstellt. Vor diesem Hintergrund ist abzuwägen, ob mit der
Streitverkündung abgewartet werden soll, bis der potentielle Streitverkündungs-
empfänger ausgesagt hat. Sinnvoll ist das indes nur, wenn das Gericht nicht an-
schließend sofort entscheidet, der Streitverkündete also noch Gelegenheit hat,
Einfluss auf den Prozessverlauf zu nehmen (§§ 74 Abs. 1, 68 ZPO).

2.

Das besondere Risiko der Streitverkündung besteht darin, dass im Ausgangspro-
zess die Zulässigkeit und Wirksamkeit der Streitverkündung nicht thematisiert
wird. Geht die Streitverkündung ins Leere, weil etwa die streitverkündende Pro-
zesspartei nicht identisch mit derjenigen ist, welcher ein möglicher Anspruch gegen
den Streitverkündeten zusteht, oder werden die möglichen Ansprüche gegen den
Streitverkündeten gar nicht oder unvollständig dargelegt, entfaltet die Streitverkün-
dung keine Wirkung, selbst dann nicht, wenn der Streitverkündete beitritt.

I. Streitverkündung gegenüber Mandant

I. Muster: Streitverkündung gegenüber Mandant

▼
x x (Adresse)

Sehr geehrte/r Herr/Frau x x,

Mit der Ihnen gegenüber ausgebrachten Streitverkündung beabsichtigt eine Pro-
zesspartei, Sie an das Ergebnis des Rechtsstreits zu binden. Das kann von
Bedeutung sein, wenn dem Streitverkünder möglicherweise Ansprüche gegen
Sie zustehen, falls er in dem aktuellen Rechtsstreit ganz oder teilweise unter-
liegt. Ein weiterer Grund für die Streitverkündung besteht oft darin, dass gegen-
über dem Streitverkündeten die Verjährung des möglichen Anspruchs gehemmt
wird.
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1. Voraussetzungen der Streitverkündung

Die Streitverkündung erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes bei dem
Gericht, bei dem der aktuelle Rechtsstreit geführt wird. Der Streitverkünder muss
den bisherigen Verlauf des Rechtsstreits in groben Zügen darstellen, in der
Regel ergänzt durch Übermittlung aller gewechselten Schriftsätze und gerichtli-
chen Verfügungen. Außerdem ist der Grund der Streitverkündung, nämlich der in
Betracht kommende Anspruch gegenüber dem Streitverkündeten, darzulegen.

2. Optionen des Streitverkündeten

Nach Zustellung des Schriftsatzes, in dem die Streitverkündung erklärt wird,
haben Sie die Möglichkeit, dem Rechtsstreit beizutreten oder sich passiv zu
verhalten. Nur nach einem Beitritt, der eine entsprechende Erklärung gegenüber
dem Gericht voraussetzt, werden Sie weiter am Verfahren beteiligt. Sie werden
dadurch zum Streithelfer, wobei es Ihnen freisteht, die eine oder andere Haupt-
partei zu unterstützen. Ein Wechsel der unterstützten Partei setzt hierfür ein
berechtigtes Interesse voraus. Die Bindungswirkung besteht auch, wenn Sie
nicht beitreten. Allerdings haben Sie dann keine Möglichkeit, Einfluss auf den
Prozess zu nehmen. Als Streithelfer können Sie im Prozess Tatsachen vortra-
gen, Anträge stellen und Beweismittel anbieten sowie an allen Terminen teilneh-
men. Unbeachtlich sind jedoch Behauptungen, soweit sie dem Vortrag der unter-
stützten Hauptpartei widersprechen.

Das Risiko im Falle des Nichtbeitritts ist nicht zu unterschätzen. Zum einen
erfahren Sie nicht, wie die Parteien sich im weiteren Verlauf des Rechtsstreits
verhalten, sodass Sie von dem Ergebnis möglicherweise überrascht werden.
Zum anderen können Sie nicht verhindern, dass sich die beiden Hauptparteien
gegen Sie verbünden und am Ende ein Urteil ergeht, welches vor allem Sie
belastet.

3. Weitere Streitverkündung

Für den Fall, dass Ihnen im Fall des Unterliegens der unterstützten Partei An-
sprüche gegenüber einem Dritten zustehen könnten, besteht die Möglichkeit,
dass Sie diesem Dritten Ihrerseits den Streit verkünden, um auch für diesen
eine Bindung an das Ergebnis des Rechtsstreits herbeizuführen.

4. Kosten

Der Streitverkündete befindet sich in der komfortablen Situation, dass er – egal
wie der Rechtsstreit ausgeht – aus prozessualen Gründen keine Kosten erstat-
ten muss. Allenfalls kann es sein, dass die unterstützte Partei im Falle ihres
Unterliegens Kostenerstattung bspw. als Schadensersatz verlangt.
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Sofern Sie dem Rechtsstreit beitreten, muss der unterlegene Gegner der unter-
stützten Hauptpartei Ihre Kosten – ggf. entsprechend der ausgeurteilten oder
vergleichsweise vereinbarten Quote – erstatten. Andernfalls tragen Sie die Kos-
ten Ihres Anwalts selbst.

Mit freundlichen Grüßen

x x

(Rechtsanwalt)
▲

II. Erläuterungen

1.

Gegen die passive Streitverkündung kann man sich fast nicht wehren, sodass im
Streitverkündungsprozess zunächst nur die Entscheidung über den Beitritt zu tref-
fen ist. An sich gibt es wenig Argumente gegen den Beitritt, aber mehrere dafür.
Dagegen spricht nur das Risiko, die eigenen Anwaltskosten tragen zu müssen,
wenn die unterstützte Hauptpartei unterliegt.

Dafür spricht vor allem die Möglichkeit, auf den Prozessverlauf Einfluss zu neh-
men, an dessen Ergebnis man in jedem Fall gebunden ist, sofern die Streitverkün-
dung wirksam war. Letzteres wird allerdings erst im Folgeprozess geklärt. Insoweit
sollte eine tendenziell unwirksame Streitverkündung auch zunächst nicht themati-
siert werden, da man dem Streitverkünder damit die Möglichkeit einräumt, nachzu-
bessern.

2.

Die Streitverkündung wird gerne in solchen Fällen ausgebracht, in denen sich die
Hauptpartei Unterstützung von dem fachlich versierteren Streithelfer verspricht.
Das kann so weit gehen, dass die prozessuale Hauptarbeit beim Streithelfer liegt.
Dieser sollte sich daher so engagiert wie möglich einbringen, da er mit dem
Argument, die unterstützte Hauptpartei habe den Prozess nachlässig geführt, inso-
weit nicht durchdringen wird, als er selbst die Möglichkeit hatte, entsprechenden
Einfluss zu nehmen (§ 68 ZPO).
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